
Dromotions-Drdnung
für die

Erteilung der Würde eines Doftor-Ingenieurs
burd) bie

Sedjnijd)e Hochfehule
zu

Stuttgart.

Bom 7. Auguft 1900.

Nachdem durch Allerhöchfte Entfhließung vom 22, Januar
1900 der Technifchen Hochfehule zu Stuttgart dag Necht beige:
legt worden ift, die Wiirde eines Doktor-Ingenieurg (abgefürzte -
Schreibweife, und zwar in deut{her Schrift: Dr.-Ing.) zu ver-
lethen, wird in Ausfiihbrung hievon nachftebende Promotions:
ordnung erlaffen.

§ f.
Die Promotion zum Doftor-Ingenieur iff an folgende von

dem Bewerber zu erfüllende Bedingungen geknüpft:
1. Die Beibringung deg Neifegéugnifies eines Deutfchen

Gymnafiums oder Realgymnafiumg oder einer Deutfchen Yber-
realfchule.

Welche Reifezeugnifie noch fonft alg gleichwertig mit den
vorbezeichneten Neifezeugniffen gugulaffen find, bleibt der Ent-
fbliegung des Minifteriums vorbehalten.

2. Den Ausweis über bie Erlangung ded Grades eines
Diplom-Ingenieurg, worüber die näheren Veftimmungen vorbe-
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halten bleiben. Bis auf weiteres gelten alg Grja für bie Gr-
langung des Grades eines Diplom-Ingenieurg die Grffebung

a) der Diplompriifung an den Abteilungen für Architektur,
Bauingenieurwefen, Majchineningenieurwefen und chemifche
Technik an der Technifhen Sochfchule in Stuttgart,

b) ber geobütijden Giplomprüfung an ber Sednifcben
Hochfchule in Stuttgart,

c) der erften mürttembergifchen Staatsprüfung im Bau-
fache. :

Heber bie etmaige Gleicbmertigfeit fonftiger Prüfungen wird
dag Minifterium im einzelnen Fall die erforderliche Entfcheidung
treffen.

3. Die Einreichung einer in Deutfcher Sprache abgefaßten
wiffenfchaftlichen Abhandlung (Differtation), welche die 93e-
fäbigung des Bewerbers zum felbftánbigen wiffenfchaftlichen
AUrbeiten auf technifchem Gebiete dartut. Diefelbe muß einem
Zweige der kechnifchen Wiffenfchaften angehören, für welchen
eine Diplomprüfung an der Technifchen Hochfchule beftebt.

Die Diplomarbeit kann nicht als Doftordiffertation ver-
wendet werden.

4. Die Ablegung einer mündlichen Prüfung.
5. Die Entrichtung einer Prüfungsgebühr im Betrage von

240 Mart.

$ 2.
: Ga$ Gefud) um Verleibung der Wiirde eines Doktor:

3ngenieurs ift {chriftlich an Rektor und Senat zu richten. Dem
Sefuche find beizufügen:

a) Gin Ubrif des Lebens- und Bildungsganges des Be:
werbers.

‚b) Die Schriftftücke in Urfchrift, durch welche ber Nach:
weis der Erfüllung der in § 1 Ziffer 1 und 2 genannten Ve-
dingungen zu erbringen ijt.
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c) Die Differtation mit einer eidesftattlichen Erklärung,
daß der Bewerber fie, abgefeben oon ben von ihm zu bezeich:
nenden Hilfsmitteln, felbftändig verfaßt hat.

d) Ein amtlidhes Führungszeugnis,
Sleichzeitig ift die Hälfte der Prüfungsgebühr alg erfter

Seilbetrag an bie Staffe ber Hochfchule einguaablen.

S.3.
Reftor und Cenat übermeifen ba8 Gefucb, falla fid) feine

Bedenken ergeben, an das Kollegium derjenigen Abteilung, in
deren Lehrgebiet der in der Differtation behandelte Gegenftand
vorzugsweife einfchlägt, mit dem Auftrage, aus feiner Mitte
eine Prüfungsfommiffion mit einem Borfigenden, einem Nefe-
renten und einem Sorreferenten zu beftellen.

In befonderen Fällen kann auch ein Dozent, welcher dem
bteilungsfollegium nicht angehört, vder ein Profeffor oder
Dozent einer anderen Abteilung in die Rommiffion berufen werden.

§ 4.
Nach Prüfung der Borlagen durch die Kommiffion erftattet

der Vorfigende an dag Abteilungskollegium einen fchriftlichen
Bericht, welcher nebft der Differtation und den von dem Nefe-
renten und dem Svorreferenten. abgefaBten Gutachten über bie-
felbe bei fämtlichen Mitgliedern des Qlbteilungsfollegiums in
Umlauf zu feßen ift. Hierauf entfcheidet dag Kollegium in
einer Sigung über die Annahme der Differtation und beftimmt
bei günftigem Ausfall die Zeit für die mündliche Prüfung.

Der Neftbetrag der Priifungdgebiibr ift vor der mündlichen
Prüfung zu entrichten.

85.
Bu der mündlichen Prüfung find einzuladen:
Das Minifterium, Rektor und Senat, fowie fämtliche

Profefjoren und Dozenten der beteiligten Abteilung. Außerdem
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hat jeder Lehrer einer Deutfehen Technifchen Hochfchule oder
Slniverfitát 3u derfelben Zutritt.

Die mündlihe Prüfung, welche mit jedem Bewerber ein-
zeln vorzunehmen ift, wird von dem Vorfigenden geleitet. Sie
muß mindeffens eine Stunde dauern und erffreckt fich, ausgehend
von dem in der Differtation bebandelten Gegenftand, über das
betreffende Fachgebiet,

S 6. |

. SInmittelbar nad) beenbeter Priifung entfcheidet das Ab-
feifungsfollegtum auf ben BVeridht der Drüfungéfommiffion in
einer Sigung darüber, ob unb mit welchem der drei Pradifate:

„Beftanden“. ;

, Gut beffanben",

„Mit Auszeichnung beftanden“
der Vewerber alg beftanden zu erklären und die Erteilung der
Würde eines Doftor-Ingenieurs an ihn bei Neftor und Senat
zu beantragen ijf. Der Senat faßt in feiner nächften Sigung
über den Antrag des Abteilungstollegiums Befchluß.

S 7.
Der Befdhluf des Senates wird dem Bewerber durch ben

Rektor mitgeteilt. Das Doftor-Ingenieur-Diplom wird ihm
jedoch erff ausgehändigt, nachdem er 150 Ubbriie der ald
Differtation anerfannten Schrift eingereicht bat. Vor der Aus-
Dánbigung des Diploms hat er nicht das Nedyt, fich Doftor-
Ingenieur zu nennen.

Die eingereichten AWbdrücke miiffen ein befonderes Titel-
blatt fragen, auf dem die Abhandlung unter. Nennung ber
Namen des Referenten und des Norreferenten ausdrücklich be-
geichnet ift als: von der Tedhnifchen Hochfchule ju Stuttgart
zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs genehmigte
Differtation.
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8 8.
Das Doftor-3ngenieur-Diplom wird im Namen von Nek-

for und Senat ausgeftellt unb von dem Rektor eigenhändig
unterzeichnet. Ein Abdruck des Diploms wird 14 Tage lang
am {dhwarzen Brett des Genates ausgebängt.

Die erfolgten Promotionen werden im Gtaatéanzeiger
für Württemberg bekannt gegeben.

8 9.
Die Hälfte der Prüfungsgebühr wird nach Abzug der er-

wachfenen fädhlichen Roften (3. B. der aug S 8 Abf. 1 erwachfenen
Auslagen, der Bergütungen für Bureauarbeiten und fonftige
Dienftleiftungen) zu einer Kaffe fiir allgemeine 3wede der Hoch-
foule G. B. Hilfstafjen, ftudentifhe Krantenfafle, Unterftiigung
von Studienverdifentlichungen und fonftigen wiffenfchaftlichen Ar-
beiten von Studierenden, Ehrenausgaben u. f. w.), welde zur
Verfligung des Genates ftebt, vereinnabmt. Die andere Dâfte
der Gebühr wird unter die Mitglieder der Drüfungétommiffion
nach einer vom Senat zu erlaffenden allgemeinen Anordnung
verteilt.

§ 10.
Bebiirftigen und befonderg würdigen Bewerbern kann der

zweite Teilbetrag (§ 4 lester Abfag) der Priifungsdgebiibr auf
Borfchlag der Abteilung vom Senat erlaffen werden.

S.
Bon dem Nichtbeftehen der Priifung oder von der Ab-

weifung eines Vewerbers ift famtlichen Deutihen Tedhnifchen
Hochfchulen vertraulich Mitteilung zu machen.

Eine abermalige Bewerbung ift nur einmal und nicht vor
Ablauf eines Jahres zuläffig. Dies gilt auch, menn bie erfte
erfolglofe Bewerbung an einer anderen Hochfchule ftattgefunden
hat.
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|
War bie erffe Bewerbung an der nämlichen Hochfchule |

erfolgt, und war bei derfelben die Differtation angenommen
“worden, aber die mündlide Drüfung ungünftig ausgefallen, fo

)

iff nur die legtere su wiederholen, unb mur ber gmeite Geil-
befrag der Prüfungsgebühr nochmals zu entrichten.

S 12.
| Sm Anerkennung hervorragender Berdienfte um die För-
| derung der tednifhen Aiffenfehaften fann auf einftimmigen |
| Antrag einer Abteilung durch Befchluß von Neftor und Senat ie]

| unter Benachrichtigung ber übrigen Geutíd)en Technifdhen Hoch-
Ículen bie QBiürbe eine8. Goftor-Gngenieurá. Gbren Dalber als
feltene Auszeichnung verliehen werden.

Stuttgart, den 7. Auguft 1900.

Weizfader.
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